
TOP 10 – MÖGLICHE ÄNDERUNG DER ORDNUNG ÜBER DEN ZUGANG UND DIE 
ZULASSUNG FÜR DIE KONSEKUTIVE MASTERSTUDIENGÄNGE (M.ED.), MIT 

DENEN DIE VORAUSSETZUNG FÜR EIN LEHRAMT VERMITTELT WERDEN 

Unterlage für die 151. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (5. Sitzung im Sommersemester 2020) am 17. 
Juni 2020 

Drucksache-Nr.: 744/151/5 SoSe 2020 
Ausgabedatum: 12. Juni 2020 

Sachstand 
Die studentischen Mitglieder des Senats stellen den beigefügten Antrag zur Änderung der Ordnung über den Zugang und die 
Zulassung für die konsekutiven Master-Studiengänge (M.Ed.) der Leuphana Universität Lüneburg, mit denen die 
Voraussetzungen für ein Lehramt an Grundschulen bzw. an Haupt-und Realschulen, sowie für ein Lehramt an Berufsbildenden 
Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik bzw. Wirtschaftswissenschaften, vermittelt werden. Das Dekanat Bildung sowie das 
Präsidium haben sich damit befasst und befürworten den Antrag und bitten um entsprechende Beschlussfassung. Der Senat 
wird um Beratung gebeten.  

Anlage 
Antrag der studentischen Mitglieder des Senats zur Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die 
konsekutiven Master-Studiengänge (M.Ed.) der Leuphana Universität Lüneburg, mit denen die Voraussetzungen für ein 
Lehramt an Grundschulen bzw. an Haupt-und Realschulen, sowie für ein Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung 
Sozialpädagogik bzw. Wirtschaftswissenschaften, vermittelt werden. 

SENAT 

Unterlage für die 97. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (1. Sitzung im Sommersemester 2015) am 15. April 2015

Drucksache-Nr.: 479/97/1 SoSe 2015



Anlage
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